
Informationen zum Schwimmunterricht 

 
 

Liebe SchülerInnen und Eltern der 2A und 2F!  
 
Im Rahmen des Sportunterrichts findet am BRG14 für die 2. Klassen ein für alle 

verpflichtender Schwimmunterricht statt. Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die  

wichtigsten Informationen zukommen lassen. 

 

Der Schwimmunterricht wird für die SchülerInnen der 2AF während des ganzen 

Schuljahres im Ottakringer Bad, jeden Dienstag 7. Und 8. Stunde durchgeführt.  

Um die Kinder mit dem Weg zum/vom Bad vertraut zu machen fahren wir beim 

ersten Mal (am 17.09.) gemeinsam von der Schule zum Bad und wieder zurück. Mit  

der darauf folgenden Woche treffen wir einander um 13:55 Uhr (Empfehlung: Bus  

51A ab Hanuschspital um 13:41) direkt vor dem Bad, wo die SchülerInnen nach dem  

Unterricht um ca. 14:55 Uhr auch wieder entlassen werden.  

Für SchülerInnen die  die Nachmittagsbetreuung oder eine Unverbindliche Übung  

besuchen, besteht so die Möglichkeit rechtzeitig zum Ende der achten Stunde wieder  

in der Schule zu sein. (Abfahrt des Busses 51A um 15:03) 

 

Es entstehen nur Kosten aus dem Eintritt ins Schwimmbad. Nähere Informationen 

dazu erhalten Sie  direkt von den jeweiligen SportlehrerInnen. Weiters benötigt jedes  

Kind einen Fahrschein oder gültigen Fahrausweis für die Linie 51A. 

 

Für den Schwimmunterricht ist erforderlich: Badekleidung (Badeanzug oder gut 

sitzender Bikini, Badehose), wenn gewünscht Schwimmbrille (keine Taucherbrille), 

Badetuch. Die Badesachen sollten in einer eigenen Tasche, nicht im Schulrucksack, 

transportiert werden. Außerdem brauchen alle Kinder, vor allem in der kalten Jahreszeit, 

eine Kopfbedeckung für den Rückweg vom Schwimmen! 

 

Während des Schwimmunterrichts erlernen die Kinder Brust-, Kraul-, Rückenschwimmen, 

Startsprung und Wende, verbessern  Schnelligkeit und Ausdauer, üben sich im 

Strecken- und Tieftauchen und erlernen verschieden Wassersprünge. 

Die Ablegung des Allround- beziehungsweise Fahrtenschwimmerabzeichens 

sollte den Schwimmunterricht am Ende des Schuljahres beschließen. 

 
Diese Ziele sind nur bei einer regelmäßigen aktiven Teilnahme am Unterricht zu erreichen. 

Sollte aus gesundheitlichen Gründen eine solche einmal nicht möglich sein, so ersuchen 

wir um eine schriftliche Mitteilung durch die Erziehungsberechtigten an den Klassenvorstand.  

 

 

Wien, 04. 09. 2013                  Mit sportlichen Grüßen, die SportlehrerInnen des BRG14 


